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1. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

 
2. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen 

Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der Be-
teiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linden und Wettenberg, den 18.05.2026 
 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 

 

 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)  

 

 

1. Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage 1 

befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebrach-

ten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und als Abwägung (§ 1 Abs.6 und 7 BauGB) durch die Stadtverordnetenver-

sammlung der Stadt Linden beschlossen.  

 

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden beschließt den Bebau-

ungsplan Nr. 69 „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“ gemäß § 10 Abs.1 

BauGB i.V.m. § 5 HGO (Hess. Gemeindeordnung) und § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 91 Hess. Bauordnung (integrierte Orts- und Gestaltungssatzung) und 

§ 37 Abs.4 HWG (wasserrechtliche Festsetzungen) als Satzung und billigt 

die Begründung hierzu.  
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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweise  

Avacon Netz GmbH (26.03.2026) 

Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien (31.03.2026) 

Deutsche Telekom Technik (27.03.2026)  

Die Autobahn GmbH des Bundes (13.04.2026) 

Hessen Forst Wettenberg (06.05.2026) 

Hessen Mobil Dillenburg (07.05.2026) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft und Forsten (09.04.2026) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Gefahrenabwehr (30.03.2026) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz (07.05.2026) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Untere Denkmalschutzbehörde  

(01.04.2026) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (29.04.2026) 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (15.04.2026) 

Landesamt für Denkmalpflege/Bau- und Kunstdenkmalpflege (09.04.2026) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (28.04.2026) 

Regierungspräsidium Gießen (08.05.2026) 

Wasserverband Kleebach (13.04.2026) 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (09.04.2026) 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise 

Amt für Bodenmanagement Marburg (05.05.2026) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(26.03.2026) 

GasLINE GmbH (07.04.2026) 

Gemeinde Hüttenberg (16.04.2026) 

Götel GmbH (26.03.2026) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (26.03.2026) 

IHK Gießen-Friedberg (04.05.2026) 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Verkehr (08.05.2026) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (07.04.2026) 

Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (27.04.2026) 

Magistrat der Stadt Pohlheim (27.03.2026) 

PLEdoc GmbH (07.04.2026)  

Tennet TSO GmbH (27.03.2026) 

Stellungnahmen Bürger/Öffentlichkeit mit Anregungen  

 
Im Rahmen der Einstellung der Unterlagen auf der Homepage der Stadt sowie Aus-
legung der Unterlagen in der Verwaltung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 

 

Keine Stellungnahme abgegeben haben 

Amt für Bodenmanagement Marburg 

Botanische Vereinigung in Hessen 

BUND 

Deutsche Flugsicherung GmbH 

Eisenbahnbundesamt 

Gemeinde Langgöns 

HGON, Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Schule 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Aufsichts- und Ordnungswesen 

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Gesundheitsamt 

Landesamt für Denkmalpflege/Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Magistrat der Stadt Lollar, Straßenverkehrsbehörde  

Naturschutzbund Deutschland 

Ortsbeauftragter Naturschutz Lollar 

PLEdoc GmbH – GasLINE  

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hessischer Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Wasserverband Kleebach 

Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke  
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Technischer Hinweis: 

 

Die zu fassenden Beschlüsse zu den einzelnen vorgebrachten Anregungen und 

Hinweisen in den Stellungnahmen sind in der vorliegenden Abwägung fett geschrie-

ben / markiert. 

 

Ergänzend können unter dem Beschluss Erläuterungen und Anmerkungen aufge-

führt sein, die im Schriftbild nicht hervorgehoben werden und den Beschlussvor-

schlag begründen und erläutern. 

 

Die beigefügten Karten, sofern inhaltlich relevant, stammen aus den eingegangenen 

Stellungnahmen und dienen dem Verständnis der Erläuterungen und Anmerkungen. 
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Avacon Netz GmbH (26.03.2026) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgen keine Änderungen mehr, das Planverfahren wird mit dem Satzungsbe-

schluss beendet. 

 

 

zu 3.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Das Abwägungsergebnis wird der Avacon mitgeteilt.  
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Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien (31.03.2026) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 

zu 1.-4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Planung hat keine Auswirkungen auf Bahnanalgen. 
 
 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Bahnstrecke ist rd. 830m vom Plangebiet entfernt. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen auf die Ausführungen unter zu 5. 
 
 

zu 7.-8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Verwiesen auf die Ausführungen unter zu 5. 

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH  (27.03.2026)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Telekomleitungen im Plan-

gebiet werden gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich übernommen und in den 

textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen aufgeführt. Zusätzlich werden 

entsprechende Hinweise in der Begründung aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB  
 

   

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“  Seite 7 

Anlage 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 6.: Die Hinweise auf die Telekommunikationslinien werden gemäß § 9 Abs.6 

BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte textlich aufgeführt.  

Die Karte wird in der Begründung dargestellt.  
 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  
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Anlage 
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Die Autobahn GmbH des Bundes (13.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise vom 03.09.2025 sind bereits in der Begründung enthalten, sodass vor-

liegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Hessen Forst Wettenberg (06.05.2026) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme 

vom 22.08.2025 aufgeführten Hinweise wurden bei der vorliegenden Planung in 

der Plankarte und/oder Begründung beachtet. 

Die Hinweise sind bereits in der Begründung enthalten, sodass vorliegend kein weite-

rer Handlungsbedarf besteht.  

 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Hessen Mobil Dillenburg (07.05.2026) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

zu 3.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

 
 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Satzungskarte und Satzungsbegründung sind nach der Bekanntmachung gemäß 
§ 10 Abs.3 BauGB auf der Homepage der Stadt Linden und beim Portal des Landes 
Hessen dauerhaft einsehbar.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft und Forsten (09.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis auf rechtskräftige Bebauungspläne ist nicht korrekt, es liegen aber rechts-
kräftige Baugenehmigungen für einige Gebäude vor. Der jetzige Bebauungsplan be-
reitet die bauplanungsrechtliche Grundlage für weitere Baugenehmigungen vor. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Gefahrenabwehr (30.03.2026) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind bereits 

in der Begründung aufgeführt.  

Gegenüber dem Formblatt in der Begründung unter dem Kapitel Brandschutz hat die 

Stadt Linden die GFZ in der Nutzungsschablone für das Plangebiet zum Entwurf ganz 

deutlich gesenkt (auf 0,3 bis 0,7), so dass die Anforderungen für die Löschwasserver-

sorgung auf ein Minimum reduziert wurden. Aufgrund der bestehenden Wasserversor-

gung im Plangebiet und der Möglichkeit der Nutzung des Löschwasserkonzeptes des 

Landkreises Gießen, das die Stadt Linden ratifiziert hat, können die stationierten Trä-

gerfahrzeuge bzw. Tankbehälter in der bereits bebauten Fläche des Plangebietes in 

einem Brandfall eingesetzt werden. Der Bebauungsplan sichert die vorhandenen Ge-

bäude und bestehende Erschließung bauplanungsrechtlich ab, es werden keine 

neuen Gebäude oder Nutzungen durch den Bebauungsplan ausgewiesen bzw. vorbe-

reitet. Es handelt sich bei der vorliegenden Planung also nicht um neu zu erschlie-

ßende Baugebiete, zumal die Fläche im wirksamen Flächennutzungsplan schon im-

mer als gewerbliche Baufläche Bestand dargestellt ist. Somit kann das Löschwasser-

konzept für das vorliegende Gebiet angewendet werden. 

Die Hinweise sind bereits in der Begründung enthalten, sodass vorliegend kein weite-

rer Handlungsbedarf besteht.  

 
 

zu 2.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Nach erfolgten Satzungsbeschluss wird das Abwägungsergebnis zugesandt. 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz (07.05.2026) 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 

berücksichtigt:  

Auf der Plankarte erfolgt ein Hinweis, dass die Flurstücke 14/26 und 14/27 auf-

grund der Bodenluftbelastung nicht landwirtschaftlich genutzt werden dürfen.  

 

 

zu 5.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, dem Ein-

wand der UNB kann allerdings nicht entsprochen werden. 

Begründung: 

Fakt ist, das 2024 die Schlingnatter nur auf der Parzelle 14/26 und 14/27 gefunden 

bzw. kartiert wurde. Diese beiden Flächen werden durch den Bebauungsplan weiter-

hin nicht für einen möglichen Eingriff vorbereitet. Ob die Parzelle 14/28 vor 2021 als 

Schlingnatter-Lebensraum zu bewerten ist, kann nicht abschließend geklärt werden. 

Die auf dem Luftbild 2017/2018 erkennbaren nördlichen eher offenen Bereiche weisen 

durchaus Strukturen auf, die verbleibende südliche Fläche ist aber durch Gebüsche 

und Bäume sehr stark beschattet und eher ungeeignet. Die Einrichtung der Lagerflä-

che weist allerdings ebenfalls offene Strukturen auf, die von der Schlingnatter genutzt 

werden können. Genau für diesen vorgenommenen Eingriff der Lagerfläche wurde die 

östliche Teilfläche der 14/28 im Bebauungsplan als Schlingnatterbiotop ausgewiesen 

und mit Maßnahmen belegt. Während im Vorentwurf die Fläche, die durch Gehölze 

und Bäume geprägt ist, zum Erhalt ausgewiesen wurde, ist die Fläche zum Entwurf 

nach Westen hin vergrößert und durch gezielte Maßnahmen für die Schlingnatter als 

Ausgleich für den Lagerplatz festgesetzt worden (TF 1.6.1). Der Lagerplatz hat eine 

Größe von rd. 1.400m², die Ausgleichsfläche für die Schlingnatter mit der zusätzlichen 

Sukzessionsfläche auf dem Flst. 14/25 (TF 1.6.2) insgesamt rd. 1.750m². Damit ver-

bunden wurde auf dem Flurstück 14/25 eine Gewerbefläche zurückgenommen. Die 

Fläche grenzt unmittelbar an den im AFB kartierten Schlingnatterfund an. 

In der Summe dieser Maßnahmen wurde der im Verfahren nachgewiesene Lebens-

raum der Schlingnatter durch den Bebauungsplan nicht für die Gewerbeflächenaus-

weisung in Anspruch genommen (Flste. 14/27 und 14/26) und angrenzende pot. Le-

bensräume gezielt mit Maßnahmen für die Schlingnatter vorgesehen (14/28 und 

14/25). Diese Bewertungen wurde vor Ort zusammen mit dem Fachgutachter vorge-

nommen, die Maßnahmen mit dem Gutachter und den Grundstückseigentümern ab-

gestimmt und im BP festgesetzt. 

 
  



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB  
 

   

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“  Seite 16 

 
 
 
6 
 
 
7 
 
a 
 
b 
c 
d 
e 
 
f 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die Ausfüh-

rungen unter zu 5 

Das festgesetzte Schlingnatterbiotop im BP ist laut Flächenbilanz rd. 940m² groß. 

 

zu 7a.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 

berücksichtigt: 

Die Hinweise auf das Durchwachsen der Vegetation und der Verzicht auf Pflan-

zenschutzmittel (PSM) wird als Hinweis in den Festsetzungen und in der Begrün-

dung aufgeführt.  

Gemäß Festsetzung 1.2.1 ist eine Versiegelung der Fläche unzulässig. Die Vegetation 

wächst jetzt auch schon im größeren Teilbereichen der Fläche durch. 

 

zu 7b.: Dem Hinweis kann nicht entsprochen werden.  

Die Lagerfläche wurde bereits zum Entwurf verkleinert. 

 

zu 7c.: Die Heckenstruktur im Westen der Lagerfläche wird zum Erhalt festge-

setzt. 

 

zu 7d.: Dem Hinweis wird durch die Aufnahme eines weiteren Hinweises in den 

Festsetzungen entsprochen. Ansonsten wird auf die Vorgabe des Festsetzung 

2.3.1 verwiesen (Vorgabe 0,15cm Mindestbodenabstand für Einfriedungen).  

Bei der Ortsbesichtigung für die Herstellung des Schlingnatterbiotops wurde auch die 

Durchlässigkeit des Zaun durch die Gutachterin geprüft. Die Unterkante des Zaun und 

die bewegte Geländeoberfläche stellen keine Barriere dar. Fast der gesamte Abschnitt 

kann von der Schlingnatter passiert werden. Damit diese Durchlässigkeit bleibt, wird 

ein Hinweis in die Begründung aufgenommen.  

 

zu 7e.: Dem Hinweis wird durch die Aufnahme eines weiteren Hinweises in den 

Festsetzungen entsprochen.  

Das Flurstück 14/17 ist im Besitz der Stadt Linden, befindet sich aber nur im Südwes-

ten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die genannten Brombeerstrukturen 

grenzen v.a. im Südosten an das Schlingnatterbiotop an. Im Zuge der dortigen Brom-

beerenentfernung können Teilbereiche der Strukturen auf dem Flurstück 14/17 in Ab-

stimmung mit dem Forstamt mit gepflegt werden.  
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zu 7f.: Das Wiesenstück ist bereits gemäß § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB zum Erhalt 

festgesetzt (Sukzession), wird aber durch ergänzende Maßnahmen für die 

Schlingnatter weiter aufgewertet. 

 
 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die unter 7a bis 7f in der Abwägung vorgeschlagenen redaktionel-

len Änderungen in den Festsetzungen, die mit der UNB nochmals abgestimmt werden. 

 
 

zu 9.: Die Hinweise zu den Vermeidungsmaßnahmen aus dem Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag werden übernommen und unter den Hinweisen der textlichen 

Festsetzungen aufgeführt. Da der Bebauungsplan nur den baulichen Bestand 

absichert, erfolgt für mögliche Instandsetzungsmaßnahmen ein Hinweis auf eine 

ökologische Baubegleitung. 

Eine Umsiedelung von Schlingnattern ist zunächst nicht vorgesehen, da die gefunde-

nen Exemplare nur auf den Flurstücken 14/26 und 14/27 gesichtet wurden, auf denen 

der Bebauungsplan nicht eingreift. Es können theoretisch aber noch weiteren Exemp-

lare in diesen oder angrenzenden Flächen vorkommen. Hierfür wurde die Ausgleichs-

maßnahme 1.6.1 und 1.6.2 mit in die Planung aufgenommen.  

 
 

zu 10.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt 

berücksichtigt: Der Quartiersbaum und andere Bäume werden zur Satzung zum 

Erhalt festgesetzt, 

sofern sie sich nicht in den überbaubaren Flächen befinden. 
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zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Textlichen Festsetzun-

gen entsprechend ergänzt.  

TF 1.5.4: Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 20 i.V.m. mit Nr. 25b BauGB sind die im Plangebiet 

vorhandenen Arten Kirschlorbeer und Robinie in den nächsten 5 Jahren durch einhei-

mische Arten zu ersetzen.  

 

 
zu 12.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Untere Denkmalschutzbehörde (01.04.2026) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (29.04.2026) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Allerdings wurden gegenüber dem Vorentwurf Veränderungen in der Planung und v.a. 

in der Begründung vorgenommen, die den Belangen des Wasser- und Bodenschutzes 

entgegenkommen. Die Baugrenzen und die GRZ wurden deutlich herabgesetzt bzw. 

enger festgelegt Gleichzeitig fanden Gespräche mit der Stadt Gießen über das Ab-

wassersystem im Plangebiet statt. Die Ergebnisse wurden in der Begründung aufge-

führt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die übrigen Hinweise aus der Stellungnahme des Vorentwurfes wurden in die Begrün-

dung übernommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (15.04.2026) 
 
 

Beschlussempfehlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Stellungnahme vom 27.08.2025 wurden keine Bedenken geäußert. 
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Landesamt für Denkmalpflege/Bau- und Kunstdenkmalpflege (09.04.2026) 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Kulturdenkmäler liegen alle außerhalb des Geltungsbereiches. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (28.04.2026) 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt, sofern nicht schon erfolgt. 

Die Hinweise sind auch schon unter den textlichen Festsetzungen 3.4 auf der Plan-

karte aufgeführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  
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Regierungspräsidium Gießen (08.05.2026) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 
 
 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

Somit ist der vorliegende Bebauungsplan gemäß § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch an die 

Ziele der Raumordnung angepasst. 

 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Stellungnahme vom 11.09.2025 wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben 

formuliert. 

 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-
lasten, Bodenschutz 
Nachsorgender Bodenschutz / Altlasten, Dez. 41.4 
 

zu 1.-5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Anmerkung zu 5.: Die Flurstücke 14/26 und 14/27 sind Teil des Geltungsbereiches, 
die vorgenommene Bodenbearbeitung ist jedoch nicht durch den Bebauungsplan vor-
gesehen.   
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und in 

der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  
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Zu 7.: Die Hinweise auf die „Deponie am Oberhof“ wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte unter den Nachrichtlichen Über-

nahmen und Hinweisen aufgeführt.  

Die Hinweise sind bereits in der Begründung enthalten, sodass vorliegend kein weite-

rer Handlungsbedarf besteht.  

 
 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die entsprechende Signatur 

auf die genannten Flurstücke erweitert. Auch in der Begründung zum Bebau-

ungsplan wird ein weiterer Hinweis aufgenommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 9.: Die Hinweise zum „Methan in der Bodenluft“ werden gemäß § 9 Abs.6 

BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte unter den Hinweisen 

aufgeführt.  

Die zeichnerische Festsetzung erfolgte bereits zum Entwurf, so dass ergänzend auch 

die Hinweise in die Festsetzungen und Begründung aufgenommen werden. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB  
 

   

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“  Seite 29 

10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Plankarte redaktionell 
textlich ergänzt, da eine genaue Abgrenzung des Deponiekörpers südlich des Gel-
tungsbereiches nicht vorliegt.  
 
 

zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung / 

Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

bzw. im Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Ziel der Planung ist es, das anfallende Niederschlagswasser möglichst nicht gezielt 

versickern zu lassen, um die in der Stellungnahme beschriebenen Effekte zu vermei-

den. Zum Entwurf wurde daher im Baugebiet die Baugrenzen nur auf die vorhandenen 

Baukörper festgelegt, die GRZ reduziert, so dass an dem bisherigen Status quo der 

Befestigung der einzelne Grundstücke durch die Bauleitplanung keine wesentlichen 

Veränderungen vorgenommen werden. Durch die Aufnahme der Hinweise in der Be-

gründung werden die betroffenen Grundstückseigentümer über die Vorgaben für die 

Behandlung des Niederschlagswassers und über das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 

(2024) informiert.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  
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zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Umweltbericht wird 
redaktionell berichtigt.  
 
 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. Siehe auch Ausführungen unter zu 13. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung, 

etc.) zu berücksichtigen sind.  

 
 

zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

 
 

zu 19.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Informationen werden an die Stadt Linden weitergegeben. 
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Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Stellungnahme vom 11.9.2025 sind keine Bedenken vorgetragen worden 

 

 

Kommunales Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Stellungnahme vom 11.9.2025 vorgetragenen Anregungen und Hinweise wur-

den in die Begründung aufgenommen.  

 
 
Immissionsschutz II, Dez. 43.2 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 
Bergaufsicht, Dez. 44.1 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
Landwirtschaft, Dez. 51.1 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 
Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 
 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 
Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde wurde ebenfalls beteiligt. Die Stellungnahme ist in der 

vorliegenden Abwägung behandelt. 
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Wasserverband Kleebach (13.04.2026) 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Linden hat mit dem städtischen Eigenbetrieb MWB Gießen Kontakt aufge-

nommen und die Entwässerung des Plangebietes bei der Stadt Gießen erörtert. Auf-

grund der Tatsache, dass die Baugrenzen im Bebauungsplan zum Entwurf auf den 

heutigen Bestand reduziert und auch die Grundflächenzahl deutlich herabgesetzt 

wurde, führt dazu, dass sich bezüglich der Entwässerungsthematik durch die vorlie-

gende Bauleitplanung gegenüber dem heutigen Bestand keine Änderung ergeben.  

 
 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung wird re-
daktionell berichtigt.  
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (09.04.2026) 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise von der Stellungnahme vom 11.9.2025 wurden bei der vorliegenden 

Bauleitplanung sowohl in der Plankarte wie auch in der Begründung berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


